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PDF DRUCKEN 

Knochenschutzfolie  

 
 

Produktbeschreibung 

 

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Breite (mm) Dicke (mm) Laufmeter 

18065 Knochenschutzfolie weiss 115 0,72 (-5/+2%) 100 

18066 Knochenschutzfolie weiss 230 0,72 (-5/+2%) 100 

18067 Knochenschutzfolie weiss 310 0,72 (-5/+2%) 100 

 

 

Material / Zusammensetzung 
 

Polypropylengewebe mit Wachs 

 

 

Lagerung 

 

Lagertemperatur: Raumtemperatur 

Relative Luftfeuchtigkeit: trocken 

Lagerdauer 2 Jahre 

Lagerbedingungen: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 

 

 

Verwendungszweck 
 

Arten von Lebensmitteln, die mit dem Material in Kontakt kommen sollen: 

 

☒ alle Arten von Fleisch (Rind, Schwein, Huhn…) 

 

 

Anwendungen: 

 

☒ Kühlung bis 3°C für 8/10 Tage 
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Konformitätserklärung 

 

Diese Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen: 

 

☒ VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und 

Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 
 

☒ VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, 

mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen  

 

☒ VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu 

bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen 

 

☒ RICHTLINIE 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle (betreffend Schwermetalle) 

 

 

Andere Substanzen 
 

Der Hersteller bestätigt, dass im Packmittel folgende Stoffe nicht enthalten sind: 

 

☒ GVO 

☒ Post Consumer Rezyklate 

☒ Allergene (Richtlinie 2007/68/EG) 

☒ Lebensmittelzusatzstoffe 

 

 

Disclaimer 
 
Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Material wie beschrieben. Danach erfüllt das  
Material bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben dieser  
Richtlinien für den Kontakt mit den angegebenen Füllgütern. Von der über die Vorgaben der  
Richtlinien hinausgehenden Eignung des Materials für das vorgesehene Füllgut hat sich der  
Verwender selbst zu überzeugen.  
 
 
Reklamationen 
 
Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und 
nach Überprüfung ersetzt. 
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